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Bevölkerungsmutationen im 3. Quartal 2021 

Aufgrund der per Januar 2021 in Kraft getretenen Änderungen im Schweizerischen 
Datenschutzgesetz (DSG) verzichten wir in Zukunft an dieser Stelle auf die Publikation der 
Zivilstands- und Einwohnerkontrollnachrichten. 

 
Bestand der Wohnbevölkerung bei Redaktionsschluss: 710 Einwohner. 

Wohnortwechsel online melden mit eUmzug CH 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Weg- und Neuzuzüger können sich ab sofort rund um die 
Uhr bequem online an-, ab- und ummelden. Der Kanton Basel-Landschaft und weitere Kantone 
haben sich zum Verbund eUmzug Schweiz zusammengeschlossen und bieten eine gemeinsame 
Lösung für die online Adressänderung an. 
Mit eUmzug können Sie Ihren Umzug online melden. Mit «Umzug» ist dabei die Adressänderung 
innerhalb der gleichen Gemeinde oder der Wegzug aus Ihrer heutigen Wohngemeinde in eine 
andere Gemeinde gemeint. 
Informationen zu eUmzug und das Onlineformular finden Sie unter folgendem Link: 
www.eumzug.swiss 
 
 
 
 
 

Spezielle Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 

 
Während der Herbstferien, ab 4. – 15. Oktober 2021, ist der Schalter 
reduziert besetzt: 
 
Dienstag  10.00 – 12.00 / 17.30 – 18.30 Uhr 
 
Mittwoch  14.00 – 16.00 Uhr 
 
Am Freitag bleibt die Verwaltung während den Schulferien geschlossen. 
 
 

Gerne können Sie auch ausserhalb der Öffnungszeiten telefonisch oder per E-Mail einen 
Termin mit uns vereinbaren. 
 

  

http://www.eumzug.swiss/


 

M I T T E I L U N G E N 
 
 

 

G r a t u l a t i o n e n  
Gratulationen im 4. Quartal 2021 
 
Geburtstage 
 
80 Jahre 
 
90 Jahre 
 
 
Die Angaben können unvollständig sein. Die Daten werden nur mit dem Einverständnis der 
betreffenden Personen publiziert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

M I T T E I L U N G E N 

Fälligkeit Gemeindesteuern 

 

Sie zahlen jedes Jahr Ihre Steuern an die Gemeinde 
Wenslingen, dafür bedanken wir uns bei Ihnen. 
Wir weisen darauf hin, dass der Fälligkeitstermin der 
provisorischen Gemeindesteuern 2021 am 31. Oktober 2021 ist.  

 
 

Orientierungslauf Gebiet Grossholz 
Am Sonntag, 31.10.2021 findet zwischen 10 – 17 Uhr im Gebiet Grossholz, Wenslingen - 
Ormalingen ein Orientierungslauf statt. Erwartet werden rund 150 Teilnehmende.  
Die Koordination steht unter der Leitung des Amts für Wald beider Basel. Für die Streckenführung 
werden die Sperrgebiete für Veranstaltungen gem. Waldentwicklungsplan beachtet. Ebenso 
werden die Grundsätze zum Natur- und Umweltschutz berücksichtigt. 

KORRIGENDA 

Bei der Wasserstatistik in den Gemeindenachrichten vom Juni 2021 war die Zahl 
«massgebend für Abwassergebühren» falsch. Für dieses Versehen entschuldigen wir uns. 
Nachstehend die korrekte Version: 
 
 
Abwassergebührenerhebung 
 2020 Vorjahr 
Wasserverbrauch  54’641  52’451 
Grauwasseranlagen  269  306 
Bezüger ohne Abwasser (Höfe)  -10’977  -9’531 
Selbstverbrauch**, öffentl. Zwecke*, ab Hydrant  -1’316  -1’831 
Brunnen  -3’200  -3’200 
Massgebend für Abwassergebühren 39’417   38’195 

Gemeindewebseite 
Seit Juli ist unsere neue Gemeinde-Webseite online. Wir möchten diese möglichst aktuell und 
interessant halten. 
 
Für das Wenslinger Gewerbe besteht die Möglichkeit, sich mit einem neuen Eintrag zu 
präsentieren oder den bestehenden zu ergänzen.  
Unter Leben + Gesellschaft (Gewerbe/Restaurant/Läden/Immobilien) können diese abgefragt 
werden. 
Interessierte melden sich bei der Gemeindeverwaltung. Der Eintrag ist kostenlos. Für den Eintrag 
benötigen wir eine kurze Beschreibung, evtl. eine Verlinkung mit der entsprechenden Internetseite 
und, wenn vorhanden, ein Logo. 
 
Wer hat Fotos, die Wenslingen präsentieren? 
Für eine Fotogalerie suchen wir Fotos. Dies kann ein Landschaftsbild, ein Bild eines typischen 
Wenslinger Baselbieterhauses (da ist jedoch die Erlaubnis der Gebäudeeigentümer erforderlich) 
oder auch ein Brunnen sein. Über die Veröffentlichung entscheidet die Gemeinde. Auf Wunsch 
kann der Name des Fotografen/der Fotografin aufgeführt werden. 
 
Wir freuen uns auf viele Zusendungen. 
 
 
 



 

M I T T E I L U N G E N  

Verbundwerkhof W+ 

 
 
Hallo 
Ich heisse Stefan Jeck und bin seit dem 1. Juli der neue 
Werkhofmitarbeiter. 
Zuvor habe ich im Bereich Tief-. Gartenbau der Firma Wohlwend 
AG Möhlin gearbeitet. Ursprünglich erlernte ich den Beruf 
Landschaftsgärtner. 
Ich wohne mit meiner Familie in Ormalingen, wo wir vor 2 Jahren 
unser Eigenheim erstanden haben. Meine Freizeit geniesse ich 
gerne in der Natur, ob Garten, Naturschutz oder Spaziergänge mit 
der Familie. 
 
Mit freundlichem Gruss 
Stefan Jeck 

 
 
 

 

WOHNUNG ZU VERMIETEN 
Zu vermieten: 3 ½ Zimmerwohnung (1. OG) im Traugott Meyer Haus, Hauptstrasse 73 in 
Wenslingen (ehemaliges Primarschulhaus) 

Moderner Innenausbau, eigene WM/Tumbler 
Die Wohnfläche beträgt ca. 89.5 m2. Grosser Balkon 

Mietzins CHF 1‘500.00, NK Akonto CHF 230.00 / Monat 
Ein Abstellplatz ist in der Miete inbegriffen. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Anfragen an: ReviFides AG, R. Meyer, Gelterkinden 079 674 08 15 oder 061 981 61 21 
 
 
 

 
Sekundarschule Gelterkinden 
  
  
Der Sporttag der Sekundarschule Gelterkinden findet statt am 28. Oktober 2021 - mit 
Verschiebedatum 4. November 2021. 
  
Im bisherigen Rahmen wird ein OL-Tag im Gebiet Grossholz durchgeführt und dazu 
ausschliesslich das bestehende Wegnetz benützt. Der Ausgangspunkt, Start und Ziel liegt bei der 
Waldhütte Wenslingen. Ca. 160 Personen werden teilnehmen und klassenweise an- und abreisen. 
Es sind also nie alle Personen gleichzeitig im Wald. 
  
  
Michi Granacher 
Sekundarschule Gelterkinden 
 



 

A U S  D E M  G E M E I N D E R A T 

Wahlen 

Im Gemeinderat ist erneut ein Sitz vakant. GR Christoph Bolliger hat aus gesundheitlichen 
Gründen per Ende September 2021 seinen vorzeitigen Rücktritt bekannt gegeben. 

Sind Sie politisch interessiert an der Entwicklung unserer Gemeinde und möchten Sie sich 
gewinnbringend für das Gemeindewohl einsetzen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Kandidatur. 

Der Rest der gegenwärtigen Amtsperiode dauert bis 30.06.2024. 

Die Ersatzwahl findet am 28.11.2021 statt. 

Kandidaturen, welche bis 48 Tage vor der Wahl, d.h. Montag, 11.10.2021 um 17.00 Uhr 
schriftlich bei der Gemeindeverwaltung eingehen, werden namentlich in einer Informa-
tionsliste publiziert und den Wahlberechtigten zusammen mit den Abstimmungsunterlagen 
zugestellt. (Gem. §26, Abs. 3 des Gesetzes über politische Rechte) 

Kandidaturen, die nach diesem Datum eintreffen, dürfen seitens der Einwohnergemeinde 
nicht mehr publiziert werden. Kandidierende können sich aber bis zum Tag vor der Wahl 
der Bevölkerung mittels Flugblätter bekannt machen. 

Das Verteilen von Flyern liegt in der Verantwortung der Kandidatinnen und Kandidaten. 

Vernehmlassungen und Anhörungen 

 Teilrevision Einführungsgesetz zum ZGB betreffend Kindes- und Erwachsenenschutz -
Vernehmlassung 

 Anpassung der Verordnung über die Finanzierung von Pflegeleistungen / Vergütung 
Pflegematerial in der stationären Langzeitpflege (MiGeL) – Anhörung 

 Vernehmlassung betreffend Änderung des Steuergesetzes; Abfrage der Wohnflächen bei der 
Überprüfung der Eigenmietwerte 

 Vernehmlassung «Revision Beschaffungsrecht – Einführungsgesetz zur Interkantonalen 
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen IVoB und Beitritt zum Konkordat IVöB» 

Baugesuche 
BG-Nr. 1550/2021 Thommen Susanne + Max, Oberbuechweg 261, Wenslingen 
Projekt: Anbau Wohnhaus, Oberbuechweg, Parzelle 1058 
 
BG-Nr. 1631/2021 Peter Börlin, Mittlere Gasse 48, Wenslingen 
Projekt: 2 Fotovoltaikanlagen Mittlere Gasse, Parzelle 191 

Einwohnergemeindeversammlung 
Die nächste Einwohnergemeindeversammlung findet am Mittwoch, 8. Dezember 2021, 20.15 Uhr in 
der Mehrzweckhalle Wenslingen statt. 

Mobilfunkantenne 
Der Gemeinderat Wenslingen hat sich über längere Zeit mit dem Thema Mobilfunkantenne 
befasst. Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 22.11.2019 wurde die Bevölkerung erstmals 
ausführlich über das Projekt einer Mobilfunkantenne informiert. Damals haben sich die Anwesen-
den klar gegen den Standort beim Friedhof geäussert, was der Gemeinderat berücksichtigt hat. 
Demzufolge hat sich der Gemeinderat bemüht, einen anderen Standort zu suchen.  
Am 23.09.2020 wurde von Mobilfunkgegnern in Wenslingen eine Informationsveranstaltung 
durchgeführt. Wie vom Gemeinderat vorgängig schriftlich angekündigt, wurde am 26.08.2021 ein 
neutraler Informationsanlass durch den sachverständigen Gemeinderat, Roger Grieder, gehalten. 
Viele Einwohnerinnen und Einwohner haben sich nach dem Informationsanlass sehr positiv zum 
Standort beim Wasserreservoir geäussert. 
 
 



 

A U S  D E M  G E M E I N D E R A T 
 
Der Gemeinderat hat die Anliegen der Bevölkerung ernst genommen und hat die Vor- und Nach-
teile abgewogen. Er ist zum Entschluss gekommen, die Parzelle Nr. 1080 beim Wasserreservoir 
für den Bau einer Mobilfunkantenne zur Verfügung zu stellen, weil dieses ausserhalb des 
Siedlungsperimeters liegt. Der Gemeinderat will damit verhindern, dass eine Antenne auf einem 
privaten Grundstück im Siedlungsgebiet errichtet wird.  
 
Dieser Entscheid dient zugunsten einer ganzheitlichen Abdeckung mit Mobilfunkdienste in 
Wenslingen, für die Handwerker in der Delle, für die vielen Homeoffice Arbeitenden, für die 
Rettungsdienste und für die Zukunft der jüngeren Generationen. 
 
Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass es nicht möglich ist – insbesondere bei dieser Thematik – 
der gesamten Bevölkerung in Wenslingen gerecht zu werden. Er hat aber nach bestem Wissen 
und Gewissen gehandelt und bittet die Bevölkerung den Entscheid zu respektieren.  
 
 
 

A B F A L L E N T S O R G U N G 
 
Die nächsten Sammlungen: 
 
Kartonsammlung Bereitstellen um 07.30 Uhr: 
Der Altkarton (gebündelt oder gefaltet 14. Oktober 2021 
in einem Karton, frei von Fremdstoffen) ist immer an den gleichen Orten wie bei 
 der Kehrichtabfuhr bereitzustellen.  
 
Altpapiersammlung Bereitstellen um 17.30 Uhr 
Achtung: Achten Sie darauf, dass kein  11. November 2021 
Karton, keine Säcke, Tragtaschen oder  
Schachteln in den Papierbünden sind.  
 
EPS (Sagex, Styropor)  An folgenden Samstagen beim Werkhof Fääli in  
Testen Sie das Material auf Reinheit! Gelterkinden von 09.00 bis 12.00 Uhr. 
Nur reines, weisses EPS erzeugt beim 6. November 2021 
Zerbrechen kleine weisse Kügelchen.   
 
 
 
 
 

 



 

S C H U L E 
 
 

Gemeinsam in die Zukunft 

Bereits seit mehreren Jahren arbeiten die Primarschulen von Wenslingen und 

Oltingen eng zusammen. So kommen ab der fünften Klasse die Schülerinnen und 

Schüler von Oltingen nach Wenslingen in die Schule. Schliesslich folgte per 1. August 

2021 der nächste Schritt: Der Zusammenschluss zur Kreisschule Oltingen-Wenslingen.  

Dadurch können beide Schulen von den Erfahrungen der anderen profitieren und 

gewisse Abläufe zusammengelegt werden. Dies stärkt die Schule und macht sie 

bereit für die Zukunft. 

Das Jahresthema der neu geschaffenen Kreisschule lautet folglich, dass wir als 

neues Team zusammenwachsen und uns einander besser kennen lernen. Deshalb 

werden im kommenden Schuljahr einige Anlässe gemeinsam durchgeführt.  

Mehr Informationen zur neuen Kreisschule und den beiden Standorten finden Sie auf 

der neuen Website: www.schule-ow.ch.  

 

 

Na «Logo»! 

Als Kreisschule brauchen wir aber auch ein Erkennungsmerkmal.  

Das bisherige Logo der Primarschule Wenslingen wurde von den Kindern in 

Zusammenarbeit mit einem Künstler geschaffen.   

So lag es auf der Hand, wieder die kreative Schaffenskraft der Schülerinnen und 

Schüler für die Gestaltung des neuen Logos zu nutzen.  

Die Schülerinnen und Schüler der dritten bis fünften Klasse haben dabei viele kleine 

Zeichnungen erstellt mit Motiven, die sie mit der Schule verbinden.  

Eine standortübergreifende Arbeitsgruppe wird aus diesen Motiven dann ein Logo 

gestalten, welche die Kreisschule Oltingen-Wenslingen repräsentiert. Die Gestaltung 

des Logos ist das erste von mehreren gemeinsamen Projekten in diesem Schuljahr. 

Wir freuen uns sehr darauf, bald das neue Logo zu präsentieren. 

 

Texte: Marc Thommen 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Amt für Wald beider Basel 

Ebenrainweg 25, 4450 Sissach, www.wald-basel.ch 

Ueli Meier, Amtsleitung, D 061 552 56 51, ueli.meier@bl.ch 

 
 
 
Waldwirtschaft 
Nutzungsperiode 2021/2022 
 

Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum 
 

Gemäss dem kantonalen Waldgesetz vom 11. Juni 1998 (kWaG, SGS 570) ist die Fläche des 
Waldeigentums massgebend für die Bewilligungspflicht für Holzschläge. Ausgehend von der 
Waldfläche eines Eigentümers oder einer Eigentümerin innerhalb eines Forstreviers wird zwischen 
betriebsplanpflichtigem (mehr als 25 ha) und nicht betriebsplanpflichtigem (weniger als 25 ha) 
Waldeigentum unterschieden. 

Für nicht betriebsplanpflichtige Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer gelten folgende 

Bestimmungen: 

1. Gemäss §20 des kantonalen Waldgesetzes ist jeder Holzschlag bewilligungs- oder 

meldepflichtig. Eine Meldung an den Revierförster ist notwendig für Holzschläge im Rahmen 

von Pflegearbeiten, sowie für die eigene Brennholz- und Nutzholzversorgung. Alle anderen 

Holzschläge sind bewilligungspflichtig. 

2. Zuständige Behörde für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum ist der 

Revierförster oder die Revierförsterin jener Gemeinde, in der das Waldeigentum liegt. Er oder 

sie nimmt die Meldung über geplante Holzschläge entgegen, zeichnet die Bäume an und 

entscheidet über die Bewilligungspflicht. 

3. Die Holzschlagbewilligung kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Der 

Bewilligungsentscheid ist beim Amt für Wald beider Basel anfechtbar. 

4. Für Saaten und Pflanzungen im und zur Neuanlegung von Wald dürfen ausschliesslich Saatgut 

und Pflanzen verwendet werden, deren Herkunft bekannt und dem Standort angepasst ist. 

5. Holzschläge ohne Bewilligung oder Meldung, die Missachtung der Bewilligung oder der darin 

aufgeführten Auflagen und Bedingungen sind als Übertretungen im Sinne der eidgenössischen 

und kantonalen Waldgesetzgebung strafbar. 

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer wenden sich bei Fragen im Zusammenhang mit ihrem 

Waldeigentum an den Revierförster oder die Revierförsterin. Von ihm oder ihr erhalten Sie die 

notwendigen Auskünfte über Nutzung und Pflege im Wald. Dort können auch die benötigten 

Gesuchsformulare für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Wald bezogen werden. 

 

Amt für Wald beider Basel 

(Publikation im Amtsblatt Nr. 35 vom 02. September 2021) 
 
 
  



 

B Ü R G E R G E M E I N D E  

Moschti-Daten 2021 

Oktober 2021 – jeweils Freitag und Samstag 
 
Freitag  01.10. 15.10. 29.10. 
Samstag  02.10. 16.10. 30.10. 
 
Anmeldung unter 079 267 37 80 (Vreni Seidel) 

Gabholzbezug 2022  

Die Anmeldefrist für den Gabholzbezug 2022 läuft per 30. September 2021 ab. Nach Ablauf der 
Anmeldefrist erlischt die Bezugsberechtigung für das Gabholz 2022 und das Brennholz muss an 
der Brennholzgant erstanden werden. 

Tannästeverkauf 

 
Samstag, 20. November 2021 
9.30 – 11.00 auf Schochen 

 
Wie jedes Jahr können die Tannäste gegen eine kleine  
Gebühr, welche an eine gemeinnützige Institution  
gespendet wird, bezogen werden. 
 

 

Nächste Bürgergemeindeversammlung 

Freitag, 10. Dezember 2021, 20.15 im Gemeindesaal  
 
Internetseite der Bürgergemeinde 
www.wenslingen.ch/politik-behoerden/buergergemeinde 

Informationen Nachwahl Bürgerratsschreiber/in 

Für die Ersatzwahl vom 26. September 2021 sind keine offiziellen Wahlvorschläge eingegangen. 
Sollte kein/e Bürger/in das absolute Mehr erreichen wird am 28. November 2021 eine Nachwahl 
stattfinden. 
Wählbar sind Bürgerinnen und Bürger von Wenslingen.  
 
Kandidaturen, welche bis 48 Tage vor der Wahl, d.h. Montag, 11.10.2021 um 17.00 Uhr beim 
Bürgerrat oder bei der Gemeindeverwaltung eingehen, werden namentlich in einer 
Informationsliste publiziert und den Wahlberechtigten zusammen mit den Abstimmungsunterlagen 
zugestellt. (Gem. §26, Abs. 3 des Gesetzes über politische Rechte) 
 
Kandidaturen, die nach diesem Datum eintreffen, dürfen seitens der Bürgergemeinde nicht mehr 
publiziert werden. Kandidierende können sich aber bis zum Tag vor der Wahl der Bevölkerung 
mittels Flugblätter bekannt machen. Das Verteilen liegt in der Verantwortung der Kandidatinnen 
und Kandidaten.  
 
Der Bürgerrat 
 
  



 

 
FEUERWEHRVERBUND  Wenslingen - Oltingen 

 

 
 

  

 
Hauptübung Feuerwehrverbund 

Wenslingen - Oltingen 
 
 
 

Samstag, 23. Oktober 2021 
Besammlung 12.45 Uhr beim FW Magazin Wenslingen 

 
 
 

Programm: 
 

 Ab 12.45  Treffpunkt FW Magazin Wenslingen  
  
 
 13.00 Begrüßung durch den Kommandanten F. Steiner 
 
  
 13.15 Verschiebung zum Übungs-Objekt 
    
  
 13.30 Postenarbeit inkl. anschliessender kommentierter 
  Einsatzübung 
  
  
 15.30 Beförderungen, Ehrungen (FW Magazin Wenslingen)  
    
 

16.15 Abtreten zum gemütlichen Teil  
  
 
Es wird gutes Schuhwerk sowie der Witterung angepasste Kleidung 
empfohlen. 
 
Die Richtlinien und Empfehlungen des BAG zur Bekämpfung des Covid-Virus 
werden eingehalten.   

 
Es lädt ein 

Feuerwehrverbund Wenslingen – Oltingen 
Samariter Verein Wenslingen/Oltingen 

 
  



 

 

 
  



 

 
 
 
 
  



 

Informationen für Pilzsammler 
 
Wer gerne Pilze isst, sollte ruhig einmal selbst welche suchen gehen. Neben dem Aufenthalt in der 
Natur weiss man bei selbstgesammelten Pilzen genau, wie frisch sie sind, wenn sie im Kochtopf 
oder in der Pfanne landen. Ob Parasol, Stockschwämmchen oder Steinpilze - aus unseren 
heimischen Pilzen lassen sich köstliche Mahlzeiten zubereiten. August bis Mitte Oktober hat es die 
meisten Pilze auch giftige Arten - eben eine sehr grosse Vielfalt. Dann heisst es Obacht geben auf 
die giftigen Doppelgänger der beliebtesten Speisepilze. Wer sicher gehen will, lässt sein 
Sammelgut vor dem Verzehr kontrollieren. 
 
Amtliche Pilzkontrolle 2021 im Jundt-Huus, Gelterkinden für die Gemeinden: 
Anwil, Buus, Gelterkinden, Hemmiken, Maisprach, Oltingen, Ormalingen, Rickenbach, Rothenfluh, 
Tecknau, Wenslingen, neu: Kilchberg, Rünenberg, Zeglingen 
 
Öffnungszeiten während der Pilzsaison vom 7. August bis 31. Oktober 2021: 
Jeweils am Samstag und Sonntag von 16.00 bis 18.00 Uhr.  
Ausserhalb der Pilzsaison nach telefonischer Anmeldung:  
076 322 13 63 Nadja Rieder oder 076 412 08 11 Catherine Müller  
Für Fragen rund um Pilze beispielsweise: Kulinarisches, Vorträge, Exkursionen, Kurse, 
Bildmaterial oder Literatur, schicken Sie doch einfach eine E-mail an Nadja Rieder: 
xana1350@gmail.com oder an mich: catherinemueller@expertenteam.ch 
 
Vom Leckerbissen zum Giftpilz: Der Grünling ist 'Pilz des Jahres 2021'. 
 

 
 
Der Grünling (Tricholoma equestre) galt früher als leckerer Speisepilz und wurde auch auf Märkten 
zum Kauf angeboten. Wir raten, sich beim Speisewert und bei Fragen der Giftigkeit nicht auf alte 
Pilzbücher zu verlassen. Neben aktueller Literatur empfiehlt sie die Beratung durch amtliche 
Pilzkontrolleure, die ihr Wissen regelmäßig auffrischen. Alleine im Jahr 2001 wurden über 12 
schwere Rhabdomyolysefälle bekannt, die sich seit 1992 nach dem Verzehr von Grünlingen 
ereigneten. „Rhabdomyolyse“ bezeichnet die Auflösung quer-gestreifter Muskelfasern, wie sie in der 
Herz- und Skelettmuskulatur sowie im Zwerchfell vorkommen. In Frankreich, Polen und Litauen 
gingen auch Fälle tödlich aus. Allen Fällen ging der wiederholte und üppige Verzehr des Grünlings 
voraus. Als „Grünling“ werden teils mehrere ähnliche, aber biologisch abgegrenzte Arten benannt 
(z.B. der Pappel-Grünling (T. frondosae)). Weitere Forschung und Untersuchungen 
(mikroskopische, molekularbiologische) sind hier nötig, um den Artkomplex aufzulösen und zu 
klären, ob alle oder nur wenige Grünlinge giftig sind. 
 
Tipps für das naturbewusste Sammeln von Speisepilzen: 
 

 Naturfreunde sollten nur Pilze im „besten Alter“ pflücken und zu junge oder zu alte Exemplare 
stehen lassen. Keine Pilze (auch nicht giftige) zerstören, denn nur so können diese mit ihren 
Pilzsporen die Art vermehren und ihre Aufgabe im ökologischen Kreislauf wahrnehmen. 

  



 

 Aus Rücksicht auf die Natur sollten die Fruchtkörper nicht einfach wild abgerissen werden. 
Denn dadurch wird das unsichtbare Pilzgeflecht im Boden geschädigt – der eigentliche Pilz. 
Für eine sanfte Ernte die Pilze behutsam herausdrehen und entstandene Löcher mit Erde 
oder Laub bedecken. So schont man das Pilzgeflecht und verhindert, dass es austrocknet. 
Ausserdem bleibt das Stielende der Pilze erhalten. Diese Stielbasis ist ein wichtiges Merkmal 
zur Pilzbestimmung.  

 Die gesammelten Köstlichkeiten in luftdurchlässigen Körben wie Span- oder Weidenkörben 
(unbekannte Pilze vom übrigen Sammelgut getrennt) transportieren. Plastiktüten sind 
ungeeignet, da Pilze darin 'schwitzen' und sehr schnell verderben.  

 
Pilze haben zwar einen geringen Nährwert, können es aber bezüglich Vitamin- und 
Mineralstoffgehalt mit vielen Gemüsesorten aufnehmen. Sie sollten kühl und trocken 
aufbewahrt und innerhalb von 24 Stunden verzehrt werden (keine rohen Speisepilze essen). Die 
meisten Pilze entfalten erst bei richtiger Zubereitung (trocknen, braten, dünsten...) ihr 
charakteristisches Aroma. Da Pilze nicht besonders gut verdaulich sind, sollten Pilzgerichte nicht 
zu üppig sein und auch nicht zu spät am Abend eingenommen werden. 
 
Auf eine erfolgreiche Pilzsaison und mit herzlichen Pilzgrüssen  
Catherine Müller und Nadja Rieder (8. Juli 2021). 
 
 

 
 

Jagddaten 2021 
der Jagdgesellschaft Wenslingen-Ormalingen 
 
 

Datum  Zeit Treffpunkt 

Mittwoch 06. Oktober 8.45 Uhr Waldhütte 

Mittwoch 20. Oktober 8.45 Uhr Waldhütte 

Mittwoch 27. Oktober 8.45 Uhr Waldhütte 

Samstag 13. November 8.45 Uhr Waldhütte 

Mittwoch 24. November 8.45 Uhr Waldhütte 

Mittwoch 01. Dezember 8.45 Uhr Waldhütte 

 

 

 
 
  



 

 
 
 
  



 

 

Frauenriege  

Wenslingen 
 
 
 

Spaghetti-Obe 2021 

 
Liebe Besucherinnen und Besucher vom Spaghetti-Obe, 
 

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir auch in diesem Jahr keinen 
Spaghetti-Obe durchführen werden. 

Die Covid-19 Schutzmaßnahmen und Regeln lassen sich aus unserer Sicht bei 

einem solchen Familienanlass in der Turnhalle mit vielen zirkulierenden 
Kindern und Erwachsenen nur schlecht durchsetzen und einhalten.  

 
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, den diesjährigen Spaghetti-Obe 

vom 30. Oktober 2021 erneut abzusagen. 
 

Wir bedauern diesen Entscheid und hoffen, dass es nächstes Jahr wieder 
möglich sein wird, Sie mit unseren feinen Spaghettis verwöhnen zu dürfen. 

 
Frauenriege Wenslingen 

 
 

_______________________________________________________________ 
 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit dem Sommer darf ich hier in Wenslingen wohnen und in  

meinem eigenen Geschäft als gelernte Coiffeuse arbeiten. 

Gerne schneide, färbe und frisiere ich Damen-, Herren-  

und Kinderhaare. 

Termine nach Vereinbarung vom Dienstag bis Freitag. 

Ich freue mich, wenn ich auch Sie/Dich bald zu meinen 

Kundinnen/Kunden zählen darf. 

Ramona Nola 

Buechweg 150 

4493 Wenslingen  

078 765 05 80 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

 

 

Adventsfenster 2021 

 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner  

All denen, die letztes Jahr ein Adventsfenster gestaltet haben, ein herzliches 

Dankeschön. Es haben sich alle über die schönen und abwechslungsreichen 

Fenster gefreut. Leider durften die Apéros wegen der aktuellen Pandemie nicht 

stattfinden.  

Auch wenn im Moment die Adventszeit noch weit weg scheint, möchte ich 

rechtzeitig mit Organisieren beginnen. Es würde mich sehr freuen, wenn im Dorf 

wieder 24 Adventsfenster besucht und bestaunt werden könnten und  

wir uns so zusammen auf eine besinnliche Weihnachtszeit einstimmen dürften. Es 

ist jedes Jahr wieder ein ganz besonderes Erlebnis, bei einem gemütlichen 

Spaziergang den verschiedenen Fenstern nachzugehen. 

Wer hat Lust einen Beitrag zum Dorfleben zu leisten? Bestimmt kommt mit den 

längeren Abenden und den kühlen Temperaturen auch die Zeit, um Ideen 

zu sammeln, welche im Fenster umgesetzt und präsentiert werden können. 

Ich hoffe, dass wir uns dieses Jahr wieder treffen und die angebotenen Apéros 

zusammen geniessen dürfen. 

Gerne erwarte ich eure Anmeldungen und Datumswünsche möglichst frühzeitig, 

spätestens bis Anfang November. Wer gerne einen Apéro anbieten möchte, bitte 

bei der Anmeldung vermerken. 

Ich freue mich auf eure zahlreichen Rückmeldungen. 

Freundliche Grüsse  

Brigitte Erny  

Vordere Gasse 192  

4493 Wenslingen 

061 991 08 07 / 079 312 53 43  

fam.erny@vtxmail.ch 

 


